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RS OGH 1965/9/28 1Ob138/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1965

Norm

ABGB §1220

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Die Ansicht des Rekursgerichtes, es sei bei Abstellung auf die Vermögensverhältnisse des Antragsgegners zur Zeit der

Antragstellung unerheblich, daß seine Vermögenslosigkeit durch einen Übergangsvertrag absichtlich herbeigeführt

wurde, ist nicht offenbar gesetzwidrig.
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